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Verehrte Leser, 
 
LORENZ & PARTNERS ist eine Wirtschaftskanzlei, die fast ausschließlich 
Investitionsvorhaben deutschsprachiger und sonstiger europäischer Unter-
nehmen in Südostasien betreut.  
 
Die Ihnen vorliegenden Informationen beschäftigen sich mit Problemen, die 
häufig beim Export von Deutschland nach Thailand auftreten, nämlich der 
Anwendung des UN-Kaufrechts. 
 
Wir haben versucht, die Probleme, die mit dem Abschluss internationaler 
Kaufverträge einhergehen, zu beleuchten. So ist z. B. nicht immer bekannt, 
dass bei vielen internationalen Verträgen automatisch das UN-Kaufrecht gilt, 
welches einige wichtige Unterschiede zum nationalen Recht (in unserem Falle 
dem BGB) aufweist. 
 
Für Ihr Interesse bedankt sich 
 

LORENZ & PARTNERS 
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 Verehrte Leserin, verehrter Leser, 

 
es ist sicher nachvollziehbar, dass es großen Aufwand und nicht uner-
hebliche Kosten verursacht, Broschüren zu erstellen und auf dem neu-
esten Stand zu halten. Wir stellen daher nur kürzere Newsletter online 
zur Verfügung. 
 
Sollten Sie Interesse an dieser oder anderen unserer Broschüren haben,  
senden Sie bitte eine E-Mail an info@lorenz.co.th mit der genauen Be-
zeichnung der Broschüre(n), die Sie gerne erhalten würden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Lorenz & Partners 


